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Vom 14. bis 17. März fand 
der diesjährige Landeswett-
bewerb „Jugend musiziert“ 
in Mainz statt. Ausgeschrie-
ben waren unter anderem die 
Wertungskategorien Holz- und 
Blechblasinstrumente solo so-
wie Schlagzeug-Ensemble.
Die Schülerinnen und Schü-
ler der Musikschule des Land-
kreises Bernkastel-Wittlich, 
die über den Regionalwettbe-
werb den Landesentscheid er-
reicht hatten, konnten beim 
Vorspiel wieder mit Komposi-
tionen aus unterschiedlichen 
Stilepochen überzeugen.
Die neue Musikschulleiterin, 
Carolin Welter, gratuliert den 
Preisträgerinnen und Preisträ-

gern ganz herzlich, bedankt 
sich bei den Lehrkräften für 
das große Engagement und 
den Eltern für die tolle Unter-
stützung. Die jungen Musike-
rinnen und Musiker erhielten 
folgende Preise:

Posaune

Schüler der Musikschule des Landkreises erfolgreich  
beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“

Moritz Hofer (Hetzerath),  
AG II, 1. Preis 24 Punkte
Weiterleitung zum Bundes-
wettbewerb nicht möglich, da 
Altersgruppe II
(Lehrkraft: Jochen Hofer)

Schlagzeug-Ensemble
Ramón Butterbach (Wittlich), 

Mia Meta Schmitt (Minheim), 
Maximilian Schmitz (Hetze-
rath), AG II, 
1. Preis 24 Punkte, Weiterlei-
tung zum Bundeswettbewerb 
nicht möglich, da Altersgrup-
pe II
(Lehrkraft: Dietmar Heidwei-
ler)

Querflöte
Hribsime Krikor (Landscheid), 
AG V, 2. Preis 22 Punkte
(Lehrkraft: Christiane Ehses-
Friedrich)

Saxophon
Antonia Ruhnau (Salmtal),  
AG II, 2. Preis 21 Punkte
(Lehrkraft: Ulrich Junk)

Die Kreisverwaltung Bernka-
stel-Wittlich erhält vom Land 
Rheinland-Pfalz im Rahmen 
des Kommunalen Investitions-
programms Klimaschutz und 
Innovation (KIPKI) eine Förde-
rung von rund 1,65 Millionen 
Euro. Neben der Sanierung 
der Sporthalle der Liesertal-
schule, dem dortigen Aus-
tausch der Leuchtmittel hin 
zu LED-Beleuchtung und der 
Verschattung durch Raffstoren 
an der Realschule plus in 
Neumagen-Dhron, nutzt der 
Landkreis 200.000 Euro der 
Fördermittel, um die Installa-
tion von Balkonkraftwerken 
für Privatleute zu unterstüt-
zen. Somit können auch die 
Einwohnerinnen und Einwoh-

ner des Landkreises eigenen 
erneuerbaren Strom erzeugen 
und einen kleinen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten.
Das Förderprogramm startet 
zum 1. April 2024. Gefördert 
wird ein Balkonkraftwerk pro 
Haushalt mit einer pauscha-
len Fördersumme von 150 €. 
Ab April können die Förder-
anträge auf der Internetseite 
der Kreisverwaltung online ge-
stellt werden. Antragsberech-
tigt sind alle Einwohnerinnen 
und Einwohner des Land-
kreises. Eine Doppelförderung 
mit dem Förderprogramm der 
Stadt Wittlich ist ausgeschlos-
sen.
Aus förderrechtlichen Grün-
den können nur Balkonkraft-

werke gefördert werden, die 
nach dem 1. April 2024 ange-
schafft wurden.
Weitere Informationen zum 
Förderantrag, der Förderricht-
linie, den benötigten Doku-
menten und häufig gestellten 
Fragen finden Interessierte 
auf der Internetseite der Kreis-
verwaltung unter klimaschutz.
bernkastel-wittlich.de. 
Außerdem findet am 10. April 
2024 eine Online-Informati-
onsveranstaltung „Strom von 
meinem Balkon“ statt. Hier ist 
eine Anmeldung unter www.
zenapa.de/online-vortrag-
strom-von-meinem-balkon 
erforderlich. Für Fragen steht 
das Klimaschutzmanagement 
der Kreisverwaltung unter 

06571 14-2172, Yvonne.Mi-
chels@Bernkastel-Wittlich.de 
gerne zur Verfügung. 
Die Landesregierung unter-
stützt die Kommunen bei 
Maßnahmen zum Klimaschutz 
und zur Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels mit 
dem Kommunalen Investiti-
onsprogramm Klimaschutz 
und Innovation (KIPKI), das 
ein Gesamtvolumen von 250 
Millionen Euro umfasst. Ganz 
ohne finanzielle Eigenbeteili-
gung können die Kommunen 
aus einem Maßnahmenkata-
log auswählen, was sie vor Ort 
umsetzen möchten. Dazu er-
halten die Kommunen einen 
Pauschalbetrag von rund 44 
Euro pro Einwohner. 

Landkreis startet Förderprogramm für  
private Balkonkraftwerke zum 1. April 2024 
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Bekanntmachung nach dem Grundstückverkehrsgesetz

Über die Genehmigung zur Veräußerung nachstehender Grundstücke ist nach 
dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

GEMARKUNG: DISTRIKT: WIRTSCHAFTSART: GRÖSSE
================================================================
Kröv In der Höhl Landwirtschaftsfläche,
  Waldfläche 0,5629 ha
Kröv In der Höhl Landwirtschaftsfläche,
  Waldfläche 0,4106 ha
Dreis In Krummenau Landwirtschaftsfläche,
  Waldfläche 0,8606 ha
Dreis Aufm Wald Landwirtschaftsfläche,
  Waldfläche 0,5083 ha
Niederemmel Oberm Neumagenerweg
 vor dem Wassergraben Landwirtschaftsfläche 0,4833 ha

Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des(r) 
Grundstücks(e) interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, bis spätestens 05.04.2024 schriftlich mitzuteilen. Ansprech-
partner: Niklas Braun (Telefon: 06571 14-2418, E-Mail: Niklas.Braun@Bernka-
stel-Wittlich.de)

Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen 
Diese öffentlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen finden Sie auch im Internet unter https://www.bernkastel-wittlich.de/kreisverwaltung/ 

oeffentliche-bekanntmachungen/ bzw. https://www.bernkastel-wittlich.de/kreisverwaltung/vergaben/.

Sitzung des Beirates für Menschen 
mit Behinderungen

Am Mittwoch, den 03.04.2024, findet 
um 17:00 Uhr, Kreisverwaltung, Groß-
er Sitzungssaal (N 8) in Wittlich eine 
öffentliche Sitzung des Beirates für 
Menschen mit Behinderungen statt.

TAGESORDNUNG
1. Ausweitung ÖPNV Angebot - Start 

weiterer Linienbündel
2. Vorstellung Demenznetzwerk 

Bernkastel-Wittlich
3. Résumé eines Beiratsmitgliedes 

zur Arbeit des Beirates in der zu-
rückliegenden Legislaturperiode

4. Verschiedenes

Wittlich, 20. März 2024
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
gez. Frank Schäfer
Vorsitzender des Beirates für 
Menschen mit Behinderungen

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Fachbereich 12 - 
Jugend und Familie, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, gegen sie eine zu-
stellungsbedürftige Entscheidung ge-
troffen hat.
Betroffene/r: Nicu-Marius Maicanea-
nu, geb. am 11.10.1985
letzte bekannte Anschrift: Auf der 
Winnenburg 15, 56814 Ernst 
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 15.03.2024, Az.: 12-45-M-
007990
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Fachbereich 12 - Jugend und Familie, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
eingesehen werden. Durch die öf-
fentliche Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen. Die Entschei-
dung gilt als zugestellt, wenn seit dem 
Tag dieser Bekanntmachung zwei Wo-
chen vergangen sind. Die Entschei-
dung erlangt Bestandskraft, wenn 
der/die Betroffene nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich Widerspruch einlegt.

Wittlich, 15.03.2024
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Fachbereich 12 - Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag
gez. Heiko Bastian

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich,Fachbereich 12 - 
Jugend und Familie, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, gegen sie eine zu-
stellungsbedürftige Entscheidung ge-
troffen hat.
Betroffene/r: Ines Isringhaus
letzte bekannte Anschrift: Am Herren-
brünnchen 18 , 54295 Trier 
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 18.03.2024, Az.: 12-52-V-
008263
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich,  
achbereich 12 - Jugend und Familie, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
eingesehen werden. Durch die öf-
fentliche Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen. Die Entschei-
dung gilt als zugestellt, wenn seit dem 
Tag dieser Bekanntmachung zwei Wo-
chen vergangen sind. Die Entschei-
dung erlangt Bestandskraft, wenn 
der/die Betroffene nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich Widerspruch einlegt.

Wittlich, 18.03.2024
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich 12 - Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag
gez. Heiko Bastian

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 
Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 

Bernkastel-Wittlich, Fachbereich 12 - 
Jugend und Familie, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, gegen sie eine zu-
stellungsbedürftige Entscheidung ge-
troffen hat.
Betroffene/r: Bazi Sabri Yussef
letzte bekannte Anschrift: 26316 
Varel, Oldenburger Straße 38A
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 21.03.2024, Az.: 12-52-S-
008290
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Fachbereich 12 - Jugend und Familie, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
eingesehen werden. Durch die öf-
fentliche Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen. Die Entschei-
dung gilt als zugestellt, wenn seit dem 
Tag dieser Bekanntmachung zwei Wo-
chen vergangen sind. Die Entschei-
dung erlangt Bestandskraft, wenn 
der/die Betroffene nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich Widerspruch einlegt.

Wittlich, 21.03.2024
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich 12 - Jugend und Familie -
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag
gez. Heiko Bastian

Öffentliche Bekanntmachung zum 
Zwecke der öffentlichen Zustellung 
gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz sowie § 1 Abs. 1 der 

Hauptsatzung des Landkreises Bern-
kastel-Wittlich, jeweils in den aktuell 
gültigen Fassungen.

Folgende Person, deren Aufenthalt 
allgemein unbekannt ist, wird be-
nachrichtigt, dass die Kreisverwaltung 
Bernkastel-Wittlich, Fachbereich 12 - 
Jugend und Familie, Kurfürstenstraße 
16, 54516 Wittlich, gegen sie eine zu-
stellungsbedürftige Entscheidung ge-
troffen hat.
Betroffene/r: Arturs Suhareva
letzte bekannte Anschrift: 02600 Es-
poo, Roututorpa 2A-6
Datum und Aktenzeichen des Schrei-
bens: 21.03.2024, Az.: 12-40-S-
008254
Das Schriftstück kann von der/dem 
Betroffenen oder von einer durch sie/
ihn bevollmächtigten Person bei der 
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
Fachbereich 12 - Jugend und Familie, 
Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, 
eingesehen werden. Durch die öf-
fentliche Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen. Die Entschei-
dung gilt als zugestellt, wenn seit dem 
Tag dieser Bekanntmachung zwei Wo-
chen vergangen sind. Die Entschei-
dung erlangt Bestandskraft, wenn 
der/die Betroffene nicht innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Kreisverwaltung Bernkastel-Witt-
lich Widerspruch einlegt.

Wittlich, 21.03.2024
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Fachbereich 12 - Jugend und Familie
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich
Im Auftrag
gez. Heiko Bastian
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Besuchen Sie uns im Internet: 
www.Bernkastel-Witt lich.de

Stellenausschreibung
Die Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich als kundenorien-
ti ert, innovati v und wirtschaft lich handelndes Dienstleis-
tungsunternehmen bietet folgende Stelle an:

Sachbearbeitung 
für den FB 11 - Bildung und Kultur (m/w/d)

- Vollzeit, A 7 LBesG/EG 7 TVöD, unbefristet -

Die vollständigen Stellenausschreibungen fi nden 
Sie unter www.stellen.bernkastel-witt lich.de. 
Bitt e nutzen Sie für Ihre Bewerbung ausschließ-
lich das Bewerberportal.

Verantwortlich für den Inhalt der Kreisnachrichten:

Kreisverwaltung Bernkastel-Witt lich

Pos� ach 1420, 54504 Witt lich

Ansprechpartner: 

Mike-D. Winter, Tel.: 06571 14-2205

E-Mail: Kreisnachrichten@Bernkastel-Witt lich.de

NACHRUF
Der Landkreis Bernkastel-Witt lich nimmt Abschied von

Hermann Braun

aus Bausendorf.

„Die Welt lebt von den Menschen, 
die mehr tun als ihre Pfl icht.“
-Ewald Balser-

Hermann Braun hat engagiert und kompetent viele Jahre die 
Kommunalpoliti k auf gemeindlicher Ebene und im Landkreis 
Bernkastel-Witt lich mitgestaltet und -geprägt. 

Von 1989 bis 2004 war er ehrenamtlich als Mitglied des 
Kreistages Bernkastel-Witt lich täti g. Auch in verschiedenen 
Ausschüssen des Landkreises, so im Kreisausschuss, im Wirt-
schaft s- und Verkehrsausschuss, im Ausschuss für Umwelt-
schutz und Abfallwirtschaft  sowie im Ausschuss für Schu-
len und Kultur setzte er sich für gute Lebensbedingungen 
der Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises ein. Darü-
ber hinaus übernahm Herr Braun mehr als zwei Jahrzehnte 
Verantwortung als Ortsbürgermeister von Bausendorf und 
setzte sich als Mitglied im örtlichen Gemeinderat und im 
Verbandsgemeinderat Kröv-Bausendorf ein.  
Hermann Braun hat sich um die Menschen seiner Heimatre-
gion verdient gemacht.

In Anerkennung seiner großen Verdienste um das Gemein-
wohl wurde ihm 1985 die Ehrennadel des Landes Rheinland-
Pfalz, 2004 die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-
Pfalz sowie die Besondere Anerkennung des Landkreises 
Bernkastel-Witt lich verliehen.

Unser herzliches Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir werden 
Hermann Braun in dankbarer Erinnerung behalten.

Für den Landkreis Bernkastel-Witt lich
Gregor Eibes
Landrat

Am 13. März 2024 fand im Rahmen des Projekts „Zukunft  ge-
stalten - Kommunalpoliti k lockt Frauen“ der Gleichstellungs-
beauft ragten Gabriele Kretz ein Seminar unter der Leitung von 
Referenti n Theresa Lambrecht statt . Eingeladen waren alle 
kommunalpoliti sch interessierte Frauen, die sich ehrenamtlich 
engagieren wollen. Es nahmen 16 Frauen an der Veranstaltung 
teil.

Seminar „Kommunalpoliti k 
braucht Frauen“

Die Geburt eines Kindes ist für 
alle Eltern ein besonderes Er-
eignis. Eng verbunden mit der 
Geburt ist die Beantragung 
von Elterngeld. Dieses gleicht 
fehlendes Einkommen teilwei-
se aus, wenn Eltern ihr Kind 
nach der Geburt betreuen. Es 
sichert die wirtschaft liche Exi-
stenz der Familien und hilft  
Familie und Beruf besser zu 
vereinbaren. Mit dem neu-
en Angebot ElterngeldDigital 
kann Elterngeld nun auch mit 

Elterngeld online 
beantragen

elektronischer Unterstützung 
online beantragt werden. 
Die Antragstellung ist unter 
www.elterngeld-digital.de 
möglich. Ein digitaler Antrag-
assistent hilft  beim Ausfüllen. 
Der ausgefüllte Antrag muss 
ausgedruckt und unterschrie-
ben und mit den Unterlagen 
(zum Beispiel Gehaltsnach-
weisen) per Post an die Eltern-
geldstelle bei der Kreisver-
waltung Bernkastel-Witt lich 
geschickt werden.


